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ausschließliche und unmittelbare Erfüllr.rrg der steur,r )egünstigten Zwecke gerichtet sein und
den Bestimmungen der Satzung entsp:r)chen.

Dies muss durch ordnungsgemäße Aui, eichnungen r':rsbesondere Aufstellung der Einnah-
men und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensüt ( sicht mit Nachweisen über Bildung
und Entwicklung der Rücktagen) nachgDwiesen wei'J ,r (s 63 Ao). über die steuervergünsti-
gungen nach den einzelnen steuergesEtzen wird inr liahmen des Veranlagungsverfahiens
entschieden.

ln jedem Falle ist die Körperschaft insolreit e,rtragst(,r :rrpflichtig, als sie einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb unterhält, der k,,r n Zvrreckb,:tii. l) ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht
gegeben ist, besteht im gleichen Umfa.rrt Gewerbesr Jerpflicht. Durch die Gewährung der
steuerbefreiung von der Körperschaft- r,nd Gewerber leuer wird die umsatzsteuerpfliöht
grundsätzlich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern s,nd Lohnsteu,e., Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer einzubehalten und an das F'nanzamt abz.tführen.

C. Rechtsbehelfsbelehrung

sie können diesen Bescheid mit dem R )chtsbehelf rl..s Einspruchs anfechten. Ein Ein-
spruch ist jedoch ausgeschlossen, sow(lit dieser Bes,.heid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspr uch oder (na. h einem zulässigen Einspruch) eine
zulässige Klage, Revision oder Nichtzullssungshesr:' werde anhängig ist. ln diesem Fall wird
der neue Verwaltungsakt Gegenstand d -.s Rechtsbet .rlfsverfahrens.
Der Einspruch ist beim Finanzamt für Kr;rperschafte r 1 schriftlich einzureichen, diesem elek-
tronisch zu übermitteln oder dort zur Na( derschrift z[ rrklären.

Die Frist für die Einlegung des Einsprur hs beträgt ei en Monat. sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem lhnen dieser Bescheid i):lkannt gegeh :n worden ist. Bei 2usendung durch
einfachen Brief oder zustellung mittels l:inschreiber urch übergabe gilt die Bekanntgabe
mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur P )st als bewirk,, es sei denn, dass der Bescheiä zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zugegangen ist Bei Zustelirr; g durch Zustellungsurkunde oder
durch Einschreiben mit Rückschein odei gegen Emp'fangsbekenntnis ist Tag der Bekanntga-
be der Tag der Zustellung.

D. H inweise zum Kapitalertragsteuerabzug

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 .12.?117 zufließe r reicht für die Abstandnahme vom Ka-
pitalertragsteuerabzug nach § 44aAbs 4, 7 und 10 : ttz 1 Nr. 3 ESIG die Vorlage dieses
Feststellungsbescheides oder die Übertrssung eine' rm ich beglaubigten Kopiä dieses
Feststellungsbescheides aus. Das Glei( ne gilt bis zr-rr,1 o. a. zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 EStG durch d:r; depotführende Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut.

Die Vorlage dieses Feststellungsbesch,= ;des ist unzl rl rssig, wenn die Erträge in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen. ür dr;n die Ee reiung von der Körperschaftsteuer
ausgeschlossen ist.

E. Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbeslätigungen

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung
tolgende gemeinnützige Zwecke

Förderung des öffentlichen Gesundheirswesens urc der öffenflichen Gesundheitspflege
nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 3 AO






